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Sehr geehrte Frau Millgramm, 

sehr geehrte Frau Ernst, 

 

zum Entwurf des Berichts über die Situation am österreichischen Flexibilitäts- und 

Speichermarkt gemäß § 98 Abs 2 GWG 2011 darf der Verteilernetzbetreiber Netz OÖ 

folgende Stellungnahme abgeben. 
 

Wir begrüßen besonders den Beitrag über den „Systemwert der Speicher für die gesamte 

Infrastruktur“. In diesem Sinn haben wir bereits auch unsere Anmerkungen als 

Verteilernetzbetreiber zum Vorhaben eines „Konzepts zur Weiterentwicklung des 

Bilanzierungsmodells für den österreichischen Gasmarkt“ abgegeben. 

 

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns nochmals zu wiederholen: 

Hochdruckleitungen sind dahingehend ausgelegt Gasmengen mit konstanter hoher 

Kapazitätsauslastung über weite Distanzen zu transportieren; Speicher hingegen dienen 

einer möglichst verbrauchsnahen Strukturierung. Dieses gaswirtschaftliche Grundprinzip 

soll weiterhin aufrecht bleiben. Nicht sinnvoll erachten wir Kapazitätsreduktionen durch 

erweiterte Linepacknutzung an Hochdruckleitungen zulasten einer Minderauslastung 

bereits bestehender österreichischer Speicheranlagen. 

 

Außerdem ergibt sich aus der Studie, dass die Kosten für die Flexibilisierung durch 

Speicher viel geringer sind als Investitionen in Leitungskapazitäten, die letztendlich für 

den Transport genutzt werden sollen und im Falle hoher Netzauslastung auch nicht zur 

Verfügung stehen. 

 

In redaktioneller Hinsicht sei zum Kapitel „Netzzugang für Speicherunternehmen“ 

angemerkt, dass das Netzzutrittsentgelt nicht von der Behörde festgelegt wird. Beim 

Themenblock „Netznutzung durch Speicher“ sollten der Vollständigkeit halber auch noch 

die für das Verteilernetz maßgeblichen Bestimmungen (zB § 73 Abs 5 GWG 2011) 

ergänzt werden. 

 

Wir danken für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme und stehen für allfällige 

Rückfragen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

Dominic Plecr-Aichinger 
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